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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-

setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

Vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7 S.358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) 
 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. I 

S. 1057) 

Allgemeine Angaben 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden 

planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Bauvorschriften 

der Gemeinde werden aufgehoben.  
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A Planungsrechtliche Festsetzungen 

gemäß § 9 BauGB und BauNVO 

 

A.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO) 

A.1.1 WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

1.  Gemäß § 1 Abs. 7 und Abs. 9 BauNVO ist im Erdgeschoss und im ersten Oberge-
schoss ausschließlich eine soziale Nutzung in Form einer Kindertagesstätte bzw. eines 
Kindergartens zulässig.  

2. Im obersten Geschoss sind zulässig: 

▪ Wohnungen 

▪ nicht störende Handwerksbetriebe 

▪ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  

 

Ausnahmsweise können nach § 4 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:  

▪ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

▪ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zulässig:  

▪ die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften  

 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind folgende Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 

nicht zugelassen:  

▪ Anlagen für Verwaltungen 

▪ Gartenbaubetriebe 

▪ Tankstellen 

A.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 – 21 a 

BauNVO) 

A.2.1 GRZ (Grundflächenzahl) (§ 19 BauNVO) 

Maximale Grundflächenzahl: 0,4  

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 

beschriebenen Anlagen (z.B. Garagen, Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche etc.) bis max. 0,6 überschritten 

werden. 

Zusätzlich ist eine Überschreitung bis max. 0,8 für eine Tiefgarage zulässig, wenn diese 

vollständig erdüberdeckt und intensiv begrünt ist. 

A.2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB) 

Maximale Gebäudehöhe: 10 m 

Die Höhe baulicher Anlagen wird definiert durch die maximale Gebäudehöhe, bezogen auf 

die festgesetzte Bezugshöhe.  

Die maximale Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Bezugshöhe und dem höchsten 

Punkt der Dachfläche.  
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Technische Aufbauten wie Schornsteine, Solaranlagen etc. bleiben von der Festsetzung 

zur Höhe baulicher Anlagen unberücksichtigt. 

Die eingetragene Bezugshöhe gilt für das gesamte Baufenster. Bei einer Unterschreitung 

müssen die bestehenden oder geplanten Anschlüsse der Entwässerung berücksichtigt 

werden. 

A.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO) 

A.3.1 Bauweise 

o: offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO 

A.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt.  

Kellerabgänge, Treppenanlage, Terrassen und deren Überdachungen sind auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Darüber hinaus ist eine Überschreitung der 

Baugrenzen mit untergeordneten Gebäudeteilen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO allgemein zu-

lässig. Diese müssen einen Mindestabstand von 1,5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche ein-

halten. 

Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 LBO wird der einzuhaltende Waldabstand für Gebäude auf 25 m 

reduziert.  

A.3.3 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  

Die Hauptausrichtung der baulichen Anlage ist parallel zu den Richtungspfeilen (siehe 

Planeinschrieb). Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO und Gebäudeteile, die den 

Hauptgebäuden untergeordnet sind, sind von dieser Festsetzung nicht betroffen. 

A.4 Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 

und 23 Abs. 5 BauNVO) 

A.4.1 Oberirdische Garagen, überdachte Stellplätze und nicht überdachte Stellplätze  

Oberirdische Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze sind innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie auf den im Plan festgesetzten Flächen (Ga) 

zulässig. Zudem sind nicht überdachte Stellplätze auch auf den im Plan festgesetzten 

Flächen (St) zulässig. 

A.4.2 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Sie müssen 

außerhalb der Hochbauten erdüberdeckt sein. Die Mindestüberdeckung muss 0,5 m betra-

gen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial erfolgen. Die 

Flächen sind intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 

A.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Gehwegfläche (siehe Planeintrag) 

Die Aufteilung der Verkehrsfläche gilt als Richtlinie.  
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A.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

A.6.1 Insektenfreundliche Beleuchtung 

Es sind aus tierökologischer Sicht verträgliche Beleuchtungskörper nach dem Stand der 

Technik (vorzugsweise LED-Leuchtmittel) an Gebäuden und als Straßenbeleuchtung zu in-

stallieren, um die Fauna des Raumes nicht durch die neuen Lichtquellen zu irritieren bzw. 

anzulocken. Diese sind außerdem so anzubringen, dass keine großräumige Ausleuchtung 

der Umgebung bewirkt wird.  

A.7 Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

A.7.1 Pflanzgebot 1 (Pfg 1) – Straßenbegleitende Einzelbäume 

An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind hochstämmige groß- bzw. 

mittelkronige, standortgerechte, einheimische Laub- oder Obstbäume zu pflanzen, zu pflegen 

und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.  

Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in  Pflanzenliste 1 aufgeführt. 

Die im Bebauungsplan eingetragenen Standorte der Bäume sind geringfügig veränderbar. 

Pro Baum sind über dem Wurzelbereich mindestens 10 m² unversiegelte Fläche oder 

wasserdurchlässige Beläge vorzusehen. 

A.7.2 Pflanzgebot 2 (Pfg 2) – Innere Durchgrünung mit Bäumen (Privatgrundstücke) 

Pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist auf den nicht überbauten Grundstücksteilen 

mindestens ein mittel- oder großkroniger, standortgerechter und einheimischer Laub- oder 

Obstbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind zu 

ersetzen.  

Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in den Pflanzenliste 1 und 2 aufgeführt. 

Pro Baum sind über dem Wurzelbereich mindestens 10 m² unversiegelte Fläche oder 

wasserdurchlässige Beläge vorzusehen. 

Die festgesetzten Bäume aus Pflanzgebot 1 werden angerechnet. 

A.7.3 Pflanzgebot 3 (Pfg 3) – Innere Durchbegrünung mit Sträuchern (Privatgrundstücke) 

10% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit standortgerechten Sträuchern zu 

bepflanzen. Die Pflanzenliste 3 dient als Orientierung bei der Auswahl der Pflanzen. 

Nadelgehölze und immergrüne Gehölze sind nicht zulässig (z.B. Tuja und Zypressen). 

A.7.4 Pflanzgebot 4 (Pfg 4) – Dachbegrünung 

Flachdächer von Gebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen sind mit einer extensiven 

Dachbegrünung mit mind. 10 cm Stärke eines kulturfähigen Substrats gemäß Pflanzenliste 4 

zu versehen und die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.  

A.7.5 Pflanzgebot 5 (Pfg 5) – Intensive Begrünung von Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind außerhalb der Hochbauten, sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen 

Zufahrten oder Zugänge angelegt werden, erdüberdeckt auszuführen. Hiervon 

ausgenommen sind die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Die Mindestüberdeckung 

muss 0,5 m betragen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial 

erfolgen. Die Flächen sind dauerhaft intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 
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A.8 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers (§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Randeinfassungen mit Hinterbeton sind, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers er-

forderlich sind, auf den angrenzenden privaten Grundstücken bis zu 1,0 m Tiefe zu dulden. 

Zudem sind unterirdische Stützbauwerke in einer Breite von 0,2 m und einer Tiefe von ca. 

0,5 m zu dulden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 126 Abs. 1 BauGB Lichtmasten und Verkehrszei-

chen auf den angrenzenden privaten Grundstücken zu dulden sind.  
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B Örtliche Bauvorschriften 

gemäß § 74 LBO 

 

B.1 Äußere Gestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B.1.1 Dachform und Dachneigung 

Für die Hauptgebäude sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 – 3° zulässig. 

Garagen und überdachte Stellplätze sind mit extensiv begrünten Flachdächern auszuführen.  

B.1.2 Dacheindeckung und –gestaltung 

Gemäß Pflanzgebot 4 sind Dächer von Gebäuden, Garagen und überdachten Stellplätzen 

mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. Dies gilt nicht für Dachterrassen.  

Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind außerdem lichtdurchlässige Vorbauten im 

Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf den Dachflächen zulässig. Aufbau-

ten für Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung sind in einer Stän-

derbauweise zu errichten, sodass eine Dachbegrünung dennoch möglich ist. Sie müssen um 

das Maß ihrer Höhe von der Dachkante abgerückt werden. Bezugspunkt ist der Schnittpunkt 

von Außenwand mit der Oberkante der Dachfläche. Alle weiteren technischen Anlagen sind 

mind. 1,5 m von der Außenwand zurückzusetzen. Dies gilt nicht für Aufzüge und Treppen-

häuser. 

Klimaanlagen und Wärmepumpen sind auf der Dachfläche unzulässig. 

B.1.3 Fassaden 

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umge-

bung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. Weiterhin 

sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 15% an Ge-

bäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen und der offenen Feldflur unzulässig. 

B.2 Gestaltung der unbebauten Flächen, der bebauten Grundstücke und 

Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B.2.1 Gestaltung der Zugänge, Zufahrten und Stellplätze 

Für nicht überdachte Stellplätze, Zufahrten zu Stellplätzen und oberirdischen Garagen sowie 

für Zugänge sind nur wasserdurchlässige Materialien (Pflastersteine, Kies, Rasenpflaster, 

Rasengittersteine, Rasenfugensteine, Schotterrasen u.ä.) zulässig. Der Unterbau ist eben-

falls wasserdurchlässig auszuführen. Dies gilt nicht für TG-Zufahrten. 

B.2.2 Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen  

Tote Einfriedungen und Hecken entlang des Friedrich-Schelling-Wegs dürfen eine Höhe von 

0,80 m nicht überschreiten, entlang der sonstigen öffentlichen Flächen, sind sie bis zu einer 

Höhe von 1,80 m zulässig (Bezugspunkt für die zulässige Höhe ist die fertige Höhe der 

Verkehrsfläche). Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Zäune einen Bodenabstand 

bzw. Mauerabstand von 0,1 m aufweisen.  
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B.2.3 Abfallbehälter 

Die Flächen für bewegliche Abfallbehälter auf den privaten Grundstücken sind baulich zu 

umgrenzen oder einzugrünen, müssen jedoch nicht überdacht sein. 

B.2.4 Geländemodellierung entlang der öffentlichen Straßenfläche 

Zur Geländemodellierung der Grundstücke bzw. zum Ausgleich von Höhenunterschieden 

entlang der öffentlichen Straßengrenze, sind Böschungen von höchstens 1:1,5 sowie Natur-

steinmauern (keine Gabionen) und Steinblöcke bis max. 1,2 m zulässig. 

B.2.5 Nicht bebaute Grundstücksflächen 

Die übrigen nicht bebauten Grundstücksflächen sind als Rasenfläche mit Sträuchern gärtne-

risch anzulegen und zu pflegen. Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in 

Pflanzenliste 4 aufgeführt. Lose Material- und Steinschüttungen zur Gestaltung der 

unbebauten Grundstücksflächen (Schottergärten) sind unzulässig. 

B.3 Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)  

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung errichtet werden. Werbeanlagen auf 

Dächern sind unzulässig. Blinklicht, Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Vi-

deowände, u.ä. sind unzulässig.  

B.4 Außenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude sind nur eine Rundfunk- und nur eine Fernsehaußenantenne zulässig. Dies gilt 

auch für Parabolantennen. 

B.5 Anzahl der notwendigen Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 und 6 LBO)  

Nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO sind je Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze zu errichten. Stell-

plätze vor Garagen und vor Carports werden auf die Zahl der Stellplätze angerechnet.  

Die erforderlichen Stellplätze für die Kita ergeben sich aus der VwV Stellplätze.  
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C Hinweise 
 

C.1 Bodendenkmale 

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. § 20 Denkmalschutzgesetz. 

C.2 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen.  

Auf das Beiblatt „Regelungen zum Schutz des Bodens“ sowie auf das Merkblatt „Verwertung 

von Erdaushub“ wird verwiesen. 

Auf § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-

Bodenschutz- und Altlastengesetz - LBodSchAG), der seit 01.01.2021 gilt, wird hingewiesen. 

Soll für ein Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten 

Fläche von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabenträger 

für die Planung und Ausführung des Vorhabens zur Gewährleistung eines sparsamen, 

schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept zu 

erstellen. Das Bodenschutzkonzept ist der zuständigen Behörde (Landratsamt) vorzulegen. 

Das Bodenschutzkonzept ist bei der Planung und Bauausführung zu beachten. 

Auf § 3 Abs. 3 und 4 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der 

Kreislaufwirtschaft und Gewährleistung der umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung 

(Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz - LKreiWiG) wird hingewiesen. Bei verfahrenspflichtigen 

Bauvorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 Kubikmetern Bodenaushub, 

einer verfahrenspflichtigen Abbruchmaßnahme oder bei einer einen Teilabbruch 

umfassenden verfahrenspflichtigen Baumaßnahme soll ein Erdmassenausgleich 

durchgeführt werden. Bei solchen Baumaßnahmen ist außerdem ein 

Abfallverwertungskonzept einzuholen, der zuständigen Behörde vorzulegen und das Konzept 

inhaltlich zu beachten. 

C.3 Geotechnik  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich von Gesteinen der Erfurt-Formation (Lettenkeuper). 

Ggf. ist mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen zu rechnen, die 

möglicherweise nicht zur Lastabtragung geeignet sind.  

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant 

bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 

Versickerungsgutachtens empfohlen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 

(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 

Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 

verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 

privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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C.4 Grundwasser 

Für eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung während der 

Bauzeit, Grundwasserumleitung während der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsätzlich 

eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist 

nicht zulässig.  

Baumaßnahmen, die lediglich punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgründungs-

körper, Verbaukörper) benötigen eine wasserrechtliche Erlaubnis und sind rechtzeitig vor 

Baubeginn dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt anzuzeigen. 

Sollte bei der Baumaßnahme unvorhergesehen Schicht- oder Grundwasser angetroffen wer-

den, so ist dies unmittelbar dem Fachbereich Umwelt zur Abstimmung des weiteren Vorge-

hens mitzuteilen. 

C.5 Erneuerbare Energien 

Es sind erneuerbare Energien zu verwenden. Besonders auf die Nutzung von Photovoltaik- 

und Solaranlagen wird verwiesen 

C.6 Duldungspflichten 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs-

körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs 

sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück 

gemäß § 126 Abs. 1 BauGB zu dulden. 

Können Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Gründen oder wegen 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht auf der Straße angebracht werden, 

haben die Eigentümer der Anliegergrundstücke das Anbringen gemäß § 5 b Abs. 6 Satz 1 

Straßenverkehrsgesetz zu dulden. 

C.7 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Im Zuge der Baufeldfreiräumung und in Vorbereitung von Rodungsarbeiten sind die arten-

schutzrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG zu beachten. Ggf. ist recht-

zeitig vorab ein Fachgutachter einzuschalten, der Gehölzstrukturen entsprechend untersucht 

und, soweit erforderlich, weitere Artenschutzmaßnahmen benennt, die mit der unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen sind. 
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D Pflanzenlisten 

D.1 Pflanzenliste 1 Straßenbegleitende Einzelbäume 

Pflanzgröße: Stammumfang mindestens 18-20cm 

Geeignete Arten 
 

Feldahorn Acer campestre 
Kastanie (Sorte) Aesculus x carnea 
Spitzahorn Acer platanoides 
Hainbuche Carpinus betulus 
gem. Esche (in Sorten) Fraxinus excelsior 
Vogel-Kirsche Prunus avium 
Wildbirne (in Sorten) Pyrus communis 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Stiel-Eiche 
Winter-Linde 

Quercus robur 
Tilia cordata 

D.2 Pflanzenliste 2 Obstbäume 

Hinweis: Grundlage der Arten bildet die Richtlinie der Stadt Besigheim zur Förderung des 
Streuobstanbaus vom 15.12.2011 und 28.10.2014. 

Pflanzgröße: Stammumfang mindestens 18-20cm (Hochstamm) 

Geeignete Arten 
 
Mostäpfel 
 
Bittenfelder 
Bohnapfel 
Engelsberger 
Gehrers Rambour 
Hauxapfel 
Kardinal Bea 
Öhringer Blutstreifling 
Sonnenwirtsapfel 
 
Sowie alle von den Baumschulen in der 
Umgebung angebotenen Lokalsorten (z.B. 
Besigheimer Luiken, Küfer Heckels) und 
alle in der Fachliteratur genannten Alten 
Obstsorten 

Mostbirnen 
 
Bratbirne (Metzer Bratbirne) 
Bezelsbirne 
Champagner Bratbirne 
Gelbmöstler 
Große Rommelter 
Grünmöstler 
Karchersbirne 
Österreich. Weinbirne 
Palmischbirne 
Schweizer Wasserbirne 
Träublesbirne 
Weinbirne (Bayr. Weinbirne) 
Wilde Eierbirne 
Wolfsbirne 
 

Wirtschafts-/Tafeläpfel 
 
Berlepsch 
Blenheim 
Boskoop 
Brettacher 
Gewürzluike 
Glockenapfel 
Goldparmäne 
Gravensteiner 
Jakob Fischer 
Klarapfel 
Kaiser Wilhelm 
Rote Sternrenette 
Winterrambour 
Zabergäu-Renette 
Zuccalmaglio Renette 
 

Tafelbirnen 
 
Alexander Lukas 
Gellerts Butterbirne 
Gute Luise 
Gräfin von Paris 
Köstliche aus Charneu 
Stuttgarter Geishirtle 
Williams Christbirne 



D Pflanzenlisten 
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Ergänzungssorten (Apfel) 
Champagner Renette 
Danzinger Kantapfel 
Geheimrat Oldenburg 
Jakob Lebel 
Landsberger Renette 
Ontario 
 

Schorfresistente Apfelsorten 
Florina 
Gerlinde 
Rubinola 
Topaz 
 

Ohne Einschränkung des Sortiments: 
 
Süßkirschen, Zwetschgen, Pflaumen 
 

 

D.3 Pflanzenliste 3 Feldgehölze 

Geeignete Straucharten 
 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuss Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euyonimus europaeus 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schlehe Prunus spinosa 
Hundsrose Rosa canina 
Wein-Rose  Rosa rubiginosa 
Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
 
Nicht geeignete Straucharten:  Nadelgehölze und immergrüne Nadelhecken (z.B. Tuja, 
Zypresse) 

D.4 Pflanzenliste 4 Dachbegrünung 

Geeignete Kräuter:  

Schnittlauch Allium schoenoprasum 

Berg-Lauch Allium senescens 

Gemeiner Wundklee Anthyllis vulneraria 

Rundbl. Glockenblume Campanula rotundifolia 

Karthäusernelke Dianthus carthusianorum 

Natternkopf Echium vulgare 

Zypressen-Wolfsmilch  Euphorbia cyparissias 

Gemeines Sonnenröschen Helianthemum nummularium 

Kleines Habichtskraut  Hieracium pilosella 

Hornklee Lotus corniculatus 

Felsennelke Petrorhagia saxifraga 

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre 

Weißer Mauerpfeffer Sedum album 

Feld-Thymian Thymus pulegioides 

Sand-Thymian Thymus serpyllum 

  

Geeignete Gräser:  

Zittergras Briza media 

Dach-Trespe Bromus tectorum 

Schaf-Schwingel Festuca ovina 

Schillergras Koeleria glauca 

Zwiebel-Rispengras Poa bulbosa 

Flaches Rispengras Poa compressa 

 

 

 



 

 

Seite 13 / 14 

 

 

  

 

 

 

Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben 

1. Wiederverwertung von Bodenaushub 

1.1 Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei ent-

sprechender Qualifizierung wieder zu verwerten. Die VwV des UM für die „Verwertung 

von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ ist hierbei zu beachten (gilt für den Einbau 

unterhalb einer Rekultivierungsschicht). 

Für den Umgang mit Bodenmaterial, welches für Rekultivierungszwecke bzw. Meliorati-

onsmaßnahmen vorgesehen ist, gelten die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Rei-

he Luft-Boden-Abfall, UM Baden-Württemberg (v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso 

sind die Anforderungen nach § 12 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-

ordnung) und die DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) einzuhalten. 

1.2 Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-

gleich) ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Diesem Erfordernis ist bereits in der pro-

jektspezifischen Planung (z.B. Reduzierung der Einbindetiefen) Rechnung zu tragen. 

1.3 Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste15-

30 cm) abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren 

Verwertung getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernässung 

(Böschungen profilieren) zu schützen. Die Mieten dürfen max. 2m hoch geschüttet wer-

den und sind bei einer Lagerdauer > 6 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjährigen Pflan-

zen zu begrünen. Eine vorhandene Vegetation ist im Vorfeld zu mähen und zu mulchen. 

1.4 Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, 

ggfs. getrennt zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete 

Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder ei-

ner geordneten Entsorgung zuzuführen 

2. Bodenbelastungen 

2.1 Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbe-

lastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. 

Künftige Freiflächen (z.B. Ausgleichsflächen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb 

durch Absperrbänder freizuhalten. Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch 

Tiefenlockerungsmaßnahmen bis unterhalb des Verdichtungshorizontes zu beseitigen. 

2.2 Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausführung zu planen und umzusetzen ist, gibt 

das neu erschienene BVB-Merkblatt Band 2 „Bodenkundliche Baubegleitung“ des Bun-

desverbandes Boden (ISBN 978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013). 

2.3 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. 

Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil). 

2.4 Werden im Zuge der abzustimmen Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetrof-

fen, ist der weitere Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 

Umwelt. 

Fachbereich Umwelt 

November 2015 
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Fachbereich Umwelt 

September 2016 

  

 

Verwertung von Erdaushub 

Mit einem Bodenaushubmanagement sparen Sie Geld 

Bei vielen Baumaßnahmen fällt Bodenaushub an, dessen Entsorgung zusätzliche Kosten ver-

ursacht. Es sollte daher bei jedem Bauvorhaben geprüft werden, ob sich der zu entsorgende 

Erdaushub vermeiden lässt, etwa durch eine geringere Gründungstiefe des Gebäudes oder 

durch eine Verwendung des Bodens auf dem Baugrundstück für gestalterische Zwecke. 

Muss Aushub dennoch entsorgt werden, ist der Boden einer möglichst hochwertigen Verwer-

tung zuzuführen. Nur stark belastete Böden müssen auf einer Deponie beseitigt werden. So 

bestimmt das Baugesetzbuch, dass Oberboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen 

ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 

schützen ist. Im Regelfall ist die Verwertung von Boden auch deutlich günstiger als dessen 

Deponierung. Hierbei fallen die Kosten für eine bodenkundliche Baubegleitung oder die Un-

tersuchungen des Bodens auf Schadstoffe kaum ins Gewicht. 

Wesentliches Element für eine erfolgreiche Verwertung ist eine entsprechende Planung – ein 

Verwertungskonzept. Eine frühzeitige Abstimmung mit der ausführenden Baufirma bzw. dem 

Bauträger ist sinnvoll. Zunächst ist die Güte des Aushubmaterials zu bewerten. Gegebenen-

falls kann auf vorhandene Daten, beispielsweise eine Baugrunderkundung oder eine Schad-

stoffuntersuchung zurückgegriffen werden. Bei der Untersuchung auf Schadstoffe ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass je nach gewähltem Entsorgungsweg unterschiedliche Parameter zu 

untersuchen sind; etwa nach der Deponie-Verordnung, nach der Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung oder nach einer Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums (VwV 

Boden). 

Bei der Bestimmung der Qualität des Aushubmaterials ist ferner zu beachten, dass aus einer 

Baugrube unterschiedliches Bodenmaterial anfallen kann. Verschiedene Bodenarten, insbe-

sondere Ober- und Unterboden, sind getrennt nach ihrer Verwertbarkeit zu erfassen. An-

schließend kann der Boden einem bestimmten Entsorgungsweg zugeteilt werden. Hochwerti-

ge Böden aus Löss und Lösslehm eignen sich für Rekultivierungszwecke, den Landschafts-

bau oder für landwirtschaftliche Bodenverbesserungsmaßnahmen. Steiniger oder sehr toniger 

Boden eignet sich zur Herstellung eines Baugrunds, zur Verfüllung von Steinbrüchen oder für 

andere bautechnische Zwecke. 

Die Vorschriften zum Schutz des Bodens sind bei jeder Maßnahme einzuhalten. Bei-

spielsweise sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Auffüllungen erlaubnispflichtig, an-

sonsten sind Auffüllungen im Außenbereich über 2 m Höhe oder über 500 m2 Fläche geneh-

migungspflichtig. Besonders schützenswerte Flächen, Flächen im Überschwemmungsgebiet 

oder im Gewässerrandstreifen dürfen überhaupt nicht aufgefüllt werden. 

Haben Sie noch Fragen? Die Arbeitshilfe “Bodenaushub ist mehr als Abfall“ finden Sie auf der 

Homepage der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg (www.lubw.baden-wuerttemberg.de). Selbstverständlich beraten wir Sie auch 

persönlich (E-Mail: umwelt@landkreis-ludwigsburg.de oder Tel.: 07141/144-42609). 

 


